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nâchsthin, au den Herrn Oberamtmami des Seebezirkes in Murten
einzusenden und sich zur Ableguug der vorschriftsgemäßen Prüfung
auf Donnerstag, den 2. gleichen Monats, Vormittags 9 Uhr, im
Schulhause zu Murten cinzufinden. Was dem Lehrer obliegt, ist
durch das Gesetz und das städtische Schulreglement bestimmt.

Murten, um 7. Mai 1864.

Das Sekretariat der Schulkommission.

Die Kreisfynode Aarberg
versammelt sich Samstag den 21. Mai, Morgens präzis 10 Uhr

im Schulhause zu Schupfen.

Traktanden:
1. Die beiden obligatorischen Fragen.
2. Rechnungsablage.
3. Wahlen.
4. Unvorhergesehenes.

Zu zahlreichem Besuch ladet höflichst ein:
Der Vorstand.

Soeben hat die Presse verlassen und ist durch Rieder und
Simmen in Bern zu beziehen:

Unterweisnngsbüchlein.
Auf Anregung der theologisch-kirchlichen Gesellschaft des Kantons

Bern herausgegeben von

I. G. Hirsbrunner,
Pfarrer in Kerzers.

Das Büchlein ist zu haben mit oder ohne den kirchen ge-
schichtlich eu Anhang, und zwar:

In Parthien von 25 Exempl. mit Anhang 45 Rp.
Einzelne Exemplare „ „ 60 „
In Parthien von 25 Exempl. ohne Anhang 35 „
Einzelne Exemplare „ „ 45 „

Verantwortliche Redaktion: D. Kach, in Steffisburg.
Druck und Expedition: Aler. Fischer, in Bern.
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